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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1951

Norm

ZPO §17 C

Rechtssatz

Das Interesse einer Gebietskörperschaft, daß die Gerichte sich an einen von ihr erlassenen Bescheid gebunden

erachten oder daß die durch diesen Bescheid gescha8ene Rechtslage aufrecht bleibe, berechtigt noch nicht zur

Nebenintervention.
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